
 

 
Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

 
 
 
 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunter-
lagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) 
ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. zur Weitergabe dieser Daten an andere 
Versicherer übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-) Verträgen 
und bei künftigen Anträgen.  
 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer der GVV-Versicherungsgruppe meine allgemeinen An-
trags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für 
mich zuständigen nebenberuflichen Vermittler  weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten dient. 
 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an nebenbe-
rufliche Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforder-
lich ist. 
 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die neben-
beruflichen Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus 
für die Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom Inhalt des 
vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 


